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(3) Die Lehrmaterialien für das Fern- und Abend
studium sind entsprechend den besonderen Bedingun
gen dieser Studienformen auszuarbeiten.

(4) Die WB, Betriebe und Institutionen sind ver
pflichtet, auf der Grundlage des Volkswirtschaftsplanes 
Werktätige für das Studium zu gewinnen, sie während 
des Studiums zu fördern und betriebliche Einrichtun
gen für das Studium zur Verfügung zu stellen.

§47
(1) Die Studenten der Ingenieur- und Fachschulen 

setzen sich verantwortungsbewußt für die Erreichung 
des Bildungs- und Erziehungszieles ein und leisten 
einen eigenen Beitrag zur sozialistischen Erziehung im 
Kollektiv. Sie fördern sich gegenseitig in der sozialisti
schen Gemeinschaftsarbeit.

(2) Die Studenten nehmen ihr Recht zur Mitgestal
tung der Ausbildung und Erziehung durch ihre gesell
schaftliche Organisation, die Freie Deutsche Jugend, 
wahr. Die Freie Deutsche Jugend fördert die Initiative 
der Studenten im Studium und bei der Entwicklung 
eines regen geistig-kulturellen Lebens an der Fach
schule.

(3) Die Direktoren der Fachschulen und die Fach
richtungsleiter sind verpflichtet, mit der Freien Deut
schen Jugend zusammenzuarbeiten. Sie fördern alle 
Formen der selbständigen Tätigkeit der Studenten, ins
besondere den Studentenwettstreit auf wissenschaftli
chem, kulturellem und sportlichem Gebiet.

§48
(1) Zum Nachweis des erreichten Standes der Aus

bildung werden regelmäßig Leistungskontrollen und 
Prüfungen durchgeführt.

(2) Das Studium an einer Ingenieur- oder Fachschule 
schließt mit einer staatlichen Prüfung ab. Sie berech
tigt dazu, die der Fachrichtung entsprechende Berufs
bezeichnung zu führen.

(3) Die Studenten sind dafür zu gewinnen, daß sie 
nach Abschluß ihres Studiums ihre Tätigkeit dort auf
nehmen, wo es die Interessen der Gesellschaft erfor
dern.

§49
(1) Mit dem erfolgreich beendeten Studium an einer 

Ingenieur- oder Fachschule wird die Hochschulreife 
erworben.

(2) Die besten und befähigtsten Absolventen oder Stu
denten sind für das Hochschulstudium zu gewinnen 
und an die Hochschulen zu delegieren. Unter Anrech
nung der Leistungen in bestimmten Fächern kann das 
Hochschulstudium auf dem gleichen oder einem ver
wandten Fachgebiet verkürzt werden.

(3) Einzelheiten regelt der Staatssekretär für das 
Hoch- und Fachschulwesen.

2. A b s c h n i t t  

Künstlerische Fachschulen

§50
(1) Die künstlerischen Fachschulen bilden in enger 

Verbindung mit der künstlerischen Praxis sozialistische 
Künstler und künstlerisch tätige Kräfte aus. Die Aus
bildung richtet sich nach den Anforderungen, die sich 
aus der Weiterführung der sozialistischen Kulturrevo
lution ergeben.

(2) Die Orchester- und Chorschulen, in denen die 
Fachausbildung auf musikalischem Gebiet erfolgt, sind 
den Hochschulen für Musik angegliedert.

(3) Für die Zulassung zum Studium an den künstle
rischen Fachschulen ist der Abschluß der Oberschule, 
und für die Fachschulen für angewandte Kunst ist zu
sätzlich eine abgeschlossene Berufsausbildung erforder
lich. Der Nachweis der künstlerischen Befähigung ist 
zu erbringen.

(4) Die §§ 46, 47 und 48 gelten sinngemäß.

3. A b s c h n i t t

Fachschullehrer

§51
(1) Die Fachschullehrer tragen eine hohe Verantwor

tung bei der Bildung und Erziehung allseitig entwik- 
kelter sozialistischer Fachleute. Sie haben die Pflicht, 
eine enge Verbindung zur Praxis herzustellen. Die 
Fachschullehrer wirken an wichtigen Aufgaben in Be
trieben und Institutionen mit.

(2) Die wachsende Bedeutung der Bildungs- und Er
ziehungsarbeit der Fachschullehrer für die Entwicklung 
der sozialistischen Gesellschaft erfordert die Unterstüt
zung, Förderung und Anerkennung ihrer Tätigkeit 
durch alle Staats- und Wirtschaftsorgane und gesell
schaftlichen Organisationen.

(3) Die wichtigste Aufgabe der Fachschullehrer be
steht darin, die Studenten nach den modernen wissen
schaftlichen Erkenntnissen und den neuesten Erfahrun
gen der Praxis auszubilden und zu sozialistischen Per
sönlichkeiten zu erziehen. Dafür müssen sie über ein 
hohes Wissen und Können in ihrem Fachgebiet und 
über gründliche Kenntnisse des Marxismus-Leninismus 
verfügen und in ihrem Verhalten Vorbild sein.

(4) Die Fachschullehrer haben das Recht und die 
Pflicht, an der Bestimmung des Inhalts, der Methoden 
und der Organisation der Fachschulausbildung mitzu
wirken.

(5) Die Betriebe und Einrichtungen haben die Pflicht, 
die Fachschullehrer beim Studium des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts und der Entwicklungstenden
zen in der Volkswirtschaft sowie bei der Bildung und 
Erziehung der Studenten zu unterstützen.

(6) Die Tätigkeit als Fachschullehrer setzt in der 
Regel ein abgeschlossenes Hochschulstudium, eine 
mehrjährige praktische Tätigkeit und eine pädagogi
sche Ausbildung voraus.

4. A b s c h n i t t  
Universitäten und Hochschulen

§52
(1) Die Universitäten und Hochschulen der Deutschen 

Demokratischen Republik haben wissenschaftlich hoch- 
qualifizierte und sozialistisch bewußte Persönlichkeiten 
zu bilden und zu erziehen, die fähig und bereit sind, 
den Prozeß der immer tieferen Durchdringung der Pro
duktion, der Kultur und aller anderen Bereiche der so
zialistischen Gesellschaft mit den neuesten Erkenntnis
sen der Wissenschaft bewußt zu gestalten und verant
wortliche Tätigkeiten zu übernehmen.


